
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
67 - Bauhof 
 
 
Betrifft: 4. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Eberswalde 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Friedhofs-
gebührensatzung der Stadt Eberswalde mit der Änderung, dass in der Anlage, Artikel 1, Punkt 
1, 1a der Betrag „76,00 Euro“ in „78,00 Euro“ zu korrigieren ist. 
 
 
Eberswalde, den 29.04.2011 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 

Beschluss-Nr. 

                   28/292/11 

zu DB/Vorlage   BV/516/2011
 
Datum           28.04.2011 
                       Stadtverordnetenversammlung 

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


